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mUer Kaiser ; zu allenZetten» Mer
l> cs Weichs ; in Germanien / Wspanicn/Kungarn/
Uöheim / rc. König ; Mrtz-Mertzog zu Westerreich; Kertzog zu
Uurgund / Dreyer / Kärnten / Mrain / und Mürtemberg / rn
Dber -und Weder -Uchlesien / Warggraf zu Währen / in Wber-

Mieder - Uaußnitz / Braf zu Wabspurg / Wyrol / und
Nörtz / re. re. Entbieten N - allen und jeden Geifl-und Welt¬
lichen / was Würden / Standes oder Wesens / die in Unserem Ertz- Her-
yogtum Oesterreich Unter - und Ob - der EnnS seß - und wohnhaft seynd/

Unsere Kaiserliche und Landes - Fürstl. Gnad / auch alles Gutes / und
geben hiemit Gnädigst zu vernehmen:

Wchdeme Wir in dem Weil . Römischen Weich
von Unseres als Römischer Kaiser obtragcnden Allerhöch¬
sten Amts - wegen / die zu Abstellung deren bey denen yand -werkern
insgemein so wol / als absonderlich mit denen yand -werks -geselleu/
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oder Knechten / Meisters -söhnen/ und Lehr-iungen eingerrssenen Miß.

»rauchen bereits vor geraumen Zeiten / und zu verschiedenen malen ergangene he-isa-
me Verordnungen zu erneueren / auch theils zu vermehren/und zu verbesseren sur nöh.

llg erachtet.
mildester Ansehung der dem gemeinen Wesen hieraus er.

wachsenden Ersprießlichkeit / gleichfals in diesem Unseren Ery > Yeryogtum Oesterreich
Unter - und Ob - der Enns/aus Kaiser!, und Lands - Fürst !. Machts .vollkommenbeir m

Oand -werks - sachen folgende Satzungen zu deren genauer Beobachtung fest zu stellen/

mich öffentlich kund machen z« lassen UnsGnadigst entschlossen/ und zwar .



Die Handwerks»
zusamen- fünften
sollen in Gegen¬
wart eines hierzu
Verordneten ge¬
halten werden.

Die ohne Lands-
Fürstl. (Konsens
errichtete Zunft-
und Handwerks-
srticul werden
»nnulliket.

Straf deren
darwider Hand-
lenden.

Das Austrei¬
ben / Aufstehen/
und Austretten
wird verbotten.

Erstens : Sollen in gedacht - Unserem Srtz - Hertzoatu,
Oesterreich Unter - und Ob - der Enns die Bruderschaften und Kant
werks - zunften/auch in Sachen / so ihre krokelsto ^ und Handaver
betreffen / so wol Meister / als Gesellen unter sich einige Zusan
menkunftcn anderst nicht / als mit Vorwissen ihrer - Vorgesetzte
ordentlichen Obrigkeit / und in jedesmaliger Gegenwart eines voi
selber zu dieser Zusammenkunft verordnetenLommilUrü , bey son!
wol - empfindlicher Straf eories , guori «« darwidcr gehandelt wu>
de / anzustellen / Macht haben/ .auch da selbe nach Gut -befindei
besagter Obrigkeit zugclaffen wurde / alle übermäßige Unkosten ir
Essen und Trinken dabey abgestellet / auch an keinem Ork einig
Hand - werks . srcicul , Gebräuche und Gewohnheiten / sie seyen dam
von Uns verliehen / conKrmiret / oder bekräftiget / auch in so wei
die äs prs -eerito schon ertheilte -der gegenwertigen Lsnei -Äl- verort
nung/noch mehreren Inhalt des unten folgenden 15 . ärriculs nich
zuwider seynd / p .-ul - ret werden ; hingegen alle die jenige / welch
von denen Hand - werks - leuten / Meistern und Gesellen allein fü
sich / und ohne Unserer Erlaubttuß / / rpftrobsrion , oder LonSr
mstion aufgcrichtet worden / oder ins künftige , aufgerichtet / unl
eingesühret werden möchten/null , nichtig / ohngültig und obn
kräftig seyn . ^ X

Wann auch ins künftige / sie Hand -werker / und ander,
? ko 5elirones in Unserem Ertz . Hertzogtum Oesterreich Unter - und
Ob - der Enns / es feye wo es wolle / sich mit Halt - oder Einsüh
rung eigenwilliger Gebräuche Hierwider vergreisten / und auf Ob,
rigkeitliche Antung davon nicht abstehen wurden / sollen selbige
nach gebührend - beschehener Obrigkeitlichen Erkanntnuß / wegen
solcher Ubertrettung und Ungehorsams in besagtem Unseren Ery.
Heryogtum Oesterreich Unter -und Ob - der Enns/auf ihren Hand-
werken und Bruderschaften an keinem Ort pMret / sondern von
jedermänniglich für yand - werks - und kroksllions - ohnsähig / und
untüchtig gehalten : auch/wann sie ausgetretten / an öffentlichen
gewöhnlichen Orten angeschlagen / und ausgetrieben werden / so
lang / und so viel / bis sie solchen ihren Verbrechens und Ohnfuqs
wegen / Obrigkeitlich abgestraffet / und von der Obrigkeit zu ih,
ren Hand - Werken und krotellioncn / wiederumen zugclaffen wor¬
den ; mit welcher Straffe auch gegen die jenige Meister / und Ge¬
sellen zu verfahren / welche dergleichen Ubertretter / ohngeacht der
ihnen kund gemacht -Obrigkeitlichen Erkanntnuß / für tüchtig und
Hand - werks -sähig halten / und nichts desto weniger zu Treibungl
des Hand -werks und krokeüion beförderlich seyn wollen.

Andertens : Damit nun bey solchen Hand -wcrks .schädli-
chen Mißbräuchen / auch das bisher » fast gemein , und zur Ge¬
wohnheit wordene Austreiben deren Gesellen / wie auch derselben
ohnvernünftigcs Aufstehen und Austretten / in das künftige gäntz-
lich hinweg falle / und hierdurch die Wurtzel alles bey denen Hand¬
werkern eingerissenen Ohnwesens und Übels / aus dem Grund ge¬
hoben werde ; so wird hiemit eines mit dem anderen bey denen
in dieser erneuert , und verbesserten Ordnung ausgedrukten Straf¬
fen / gäntzlich verbotten und abgeschqsset : denen Meistern aber
gleichwol ein vernünftiger und heilsamer Zwang gelassen ; also
und dergestalt ; daß bey all - und jeden Hand - werkern / Bruder¬
schaften / und Zünften / wie die Nahmen haben mögen / ein je¬
der Lehr - jung / so ausgedungen wird / seinen Geburts - Brief -

oder
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oder andere gültige Urkund seines Herkommens / an dem Ort / Gebmts - und
wo er in die Lehre tritt / in die Meister , lade legen / und wann Lehr - brief deren
er los . gesprochen worden / den erhaltenen Lehr - brief ebenfalls / --- »nam.
also beede in Originali crmeldter Meister - lade zur Verwahrung
«eben / auch so lang ; bis er sich in einem gewissen Ort / auf wel.
chen er / seines Verhaltens wegen / geglaubte Nachricht / unter
dcmdasiqcnObrigkeits - und Hand - werks - sigill mit -bringen muß/
würklich setzen / und Meister werden will / daselbst lassen : das
Hand -werk hingegen ihme zu feinem Fortkommen / auf der Wan.
derschaft / wann er dieselbe antretten / und sich anderer Orten um
Arbeit bemühen will / bestaubte Abschrift / jedoch ein für allemal/
ben Vermeidung ohnausbleibender Straf nicht mehr als erne em.
« iae s es jene dann ; daß er deren ersteren wahren und ohnver-
schuldeten Verlust hinlänglich erweise / und mithin um eine neue
aeriemend bitte ) unter dem Hand -werks -sigill / und deren Kechmer.
stern Unterschrift / von diesem seinen eingelegten Gebmts - und
Lehr .bricfe/ oder statt jenes ob- bemerkter anderer gültiger Urkunden/
aeacn Erlegung ohngefehr / und nachdeme die Sachen weMauffig

bis höchstens 45 . kr. Schreib - gebühr aus -antworten / sodann
ohne weiterer Bezahlung ein gedruktes streikst nach diejem
Uorinular:

/ / Zech-mcister / und andere Meister desHand - werks derer

/ / WW in der Stadt N . bescheinigen hiemit ; daß gegenwar-
/ / tiqer Gesell Namens N . von N . gebürtig / so Jahr alt /

/ / und von Ltittur auch Haaren ist / bey uns al»

/ / hier Jahr Wochen in Arbeit gestanden / und stch sol»
/ / eher Zeit über treu / flüssig / still / friedsam / und ehrlich / wie er»
/ / nem jeglichen Hand - Werks - putschen gebühret / verhalten hat /
/ / welches wir also mtcttlren / und deshalben unsere sammentucye
/ / Mit -meister diesen Gesellen nach Hand -wcrks-gebrauch überall zu
/ / förderen / geziemend ersuchen wollen. N . den

N . Zechmeister . ^
N . Zechmeister.

^ N . als Meister. / ^-WW
Wo obiger Gesell in Diensten gestanden / seines Verhaltens-
wegen ertheilcn solle / niit welchem also der Gesell seine Wan.
derschaft fortsetzet / und sich in der Stadt / wo er Arbeit suchet/
bey dem Hand - werk melden / auf dessen Vorweisung ihn alle
Meister / so Gesellen brauchen / ohnwcigerlich zu förderen schul¬
dig / und verbunden seynd.

Wann ihme nun an dem eingewanderten Ort Arbeit ver¬
sprochen wird ; muß er alsobald / da er selbige antritt / seine unter
dem Hand - Werks - sigill mit . gebrachte Abschrift / von Gebmts.
und Lehr - Brief oder Urkund / ingleichen das erhaltene Hand¬
werks , acceksr , in dasige Meister , lade / zur Verwahrung nieder¬
legen / und so lange / bis er von dar wieder weg zu wanderen
gesonnen / darinnen lassen ; gedenket dann ein solcher Gesell von

) 91 2. die,

Abschriftvondem
GeburtS - und
Lehr - brief irr der
Wander - zeit.



Auf - kündungs-
zeit eines aus der
Arbeit kretten
wollenden Gesel¬
len.

Wie und von tve-
mc ein angeschul¬
digter Gesell zu
bestraffen.

Die Untersu¬
chung solle ohne
Ent - geld gesche¬
hen.

Neues ^ ttestu-
eum für einem
weiter-wanderen-
den Gesellen.

diesem Ork / wo er zu letzt in Arbeit gestanden / sich « dermale
weiter zu wenden / solle er seine vorhabende Abrcis / seinem Mei
ster / wenigst acht Läge / wo nicht bcy manchen krokeilionen unl
Hand - werteren / a ! s zum Lxempel , Barbierern und Buchdru
ckcreu / ohne dieses eine mehrere / und wol gar viertel - und halb
jährige Zeit hergebracht / vorhero andeuten ( so dann in alle Weg
alle Anforderung / so die Obrigkeit / oder sonst jemand daselbst-
an ihne haben möchten / richtig machen / und ausführen / d«
Meister auch dabey / ob die Entlassung etwa eines begangenem
noch nicht kündbaren Verbrechens halber begehret werde / Achtung
zu geben / und solches der Obrigkeit anzuzeigen schuldig ) widern
gen Falls nach Beschaffenheit gebrauchter Lonnivenr , oder Nach,
sicht / mit geziemmender Straffe angesehen zu werden / gewärtig
seyn ; dem Gesellen aber solle auf diesem Fall / seine Kundschaft/
und Ltrsttse , keines -wegs ausgesolget / vielmehr so ein - als ande¬
res / bis er sich der angegebenen Beschuldigung / oder Forderung
befreyet / zuruck behalten : mithin derselbe bis zur Austrag der Sa¬
chen an Ort und Stelle zu bleiben angehalten werden.

Nun weilen auch öfters bey Abstraffung dergleichen Be.
schuldigten / die Hand - werke / da ihnen in ihren conSrmirten
Jnnungs - oder Hand - werks - srticulen/aus bewegenden Ursachen
einige Art zu bestraffen gestattet ist / dabey allzusehr zu «-xceäiren
pflegen ; so solle hinführo / weder denen Meisteren / noch viel
weniger Gesellen / einen Angeschuldigten / vor sich allein / an sei-
ner Kundschaft / und / tnettar zu kränken / oder demselben zu be»
straffen zugelassen / sondern dieselbe allemal die vorgcfallene Be-
schuldigung / und Verbrechen / so wol bey denen Ober -meisteren/
als bey denen zur Hand - werks - suchen Obrigkeitlich Verordneten
anzumelden / und diese zusammen die Sache zu untersuchen so fort
in aller Kürtze / sonder vhnnöhtigen Aufwand abzuthun / die Zech-
meistere und zur Hand - werks - fache Verordnet « auch / dergleichen
Dinge ohne Ent - geld zu entscheiden verbunden / allenfalls aber/
und da die Sache von mehreren Nachdenken / und Wichtigkeit
wäre / dann da das Verbrechen höher / als durch eine geringe
Hand - werks - straf von ohngefehr i . bis 2 , fl . zu bestraffen wäre/
oder sonsten besorgliche Folgen androhet / für sich nicht zu juäici-
ren / sondern bey der ordentlichen des Orts Obrigkeit / Verhal¬
tens sich zu erholen / hiemit ernstlich angewiesen seyn ; hat im
Gegentheil der Gesell in allen Stucken wol und ohntadelhaft sich
aufgesühret / und will nach vorbesagtcr - Massen erfolgter beschei¬
dener Aufkündigung / auch allenfalls gepflogener Richtigkeit / als.
dann weiter wanderen / so werden ihNie seine eingelegte Geburts-
oder Herkommens - und Auslehrnungs - Urkunden / samt mit - ge-
brachten Lrcettsc , nicht allein wieder zugestellet / sondern es hat
ihme auch das Hand -werk desselben letzteren Orts / ein neues / tc-
rettLt seines Wol - Verhaltens / in obbemeldter Form ohnweigcrlich
Orsris zu ertheilen ; auf das ncchst - vorhergehend - ältere aber ( als
welches sä eK -Äum des Fort - wanderens / schlechter Dings für
ohngültig / entkräftet und für erloschen zu achten ist / und nur in
so weit dem Gesellen gelassen werden kan / als er etwann zu seiner
eigenen Nachricht und Vergnügen aufheben will ) eben daß zu
dem Ende tub ästo er ein neues erhalten / kürtz.
lich zuverzeichnen-

Geschie-



Geschieht es übrigens / daß einem Gesellen an dem ein«
gewanderten Ort keine Arbeit gegeben wird / so sollen die dasige
Zech - meister des Hand - werks auf sein mit . gebrachtes / und vor¬
gereichtes jüngstes Lceskst ohne Entgelt noeiren ; was maßen
zwar Umfrage gehalten worden ; jedoch kein Meister gewesen/der
einen Gesellen gebraucht hätte / und selbiger also weiter wanderen
müssen / welcher Gesell dargegen mit dergleichen Abschriften des
Geburts - oder Lehr - briefs / oder Urkunden unter dem Hand -werks-
sigill/und mit vorhergeschriebenen Hand - werks . sttelkae ( es wäre
dann relpeÄu dieses letzteren / daß er eines würkljch gehabt/zu¬
fälliger Weise aber darum kommen / als welches sattsam erwiese¬
nen / oder eidlich erhärteten falls / allein die Obrigkeit des Orts/
wo er diesen Verlust am ersten angezeiget / und inzwischen da¬
selbst sich aufhaltet / durch Zuschreiben .an die Obrigkeit des Orts/
wo das jüngste ättslkst ausgestellet gewesen/dasern / zumalender
Gesell dahin persönlich zurukzukehren ohnvermögend ist/des Ver¬
lornen anderwerte Lxpeclirion zu bewürken hätte ) nicht versehen
ist / demselben solle von keinem Meister / unter was kr ^ rsxt es
auch nur immer seyn möge / bey ro . Reichs - thaler Straf / Arbeit
gegeben / noch selber auf dem Hand - werk geförderet / oder ihme
das Geschänk gehalten / oder sonsten eine andere Hand - werks-
gutthat erwiesen werden ; vielmehr / dafern nach ergangenem - und
verkündigten ! diesen und obigen Verbott sich nichts destoweniger
ein - oder anderer Gefell / welchem üblen Verhaltens wegen vorste¬
hender Massen seine in die Lad gelegte Kundschaft Vorbehalten wor¬
den/oder noch Vorbehalten wurde / zu schimpfen / und aufzutrei¬
ben mithin dardurch an dem yand -werk/ welches ihme die Kund¬
schaft gekränket hätte/zu rächen sich unterstunde / derselbe solle
nicht allein auf davon beschehene / insonderheit denen Meistern
bey willkührlicher Strafe schleunig obligender Anzeige/oder des
Orts Obrigkeit / wo er aufgetricben / 8egui6cion in Unserem Ertz-
Oertzogtum Oesterreich Unter , und Ob - der Enns / als ein Fre¬
vler und Aufwiklcr ohnverzüglich zur Haft gebracht / und sein
Schimpfen und Schmähen / jedoch bey verführend , ernstlicher
Besserung / mit Vorbehalt seiner Ehre zu widerruffen / und an
dem Ort / wo es geschehen / es wissend zu machen / angehalten /
sondern auch nach Befinden mit Gefängnuß / Zucht -Haus / oder
Festungs -bau - strafe beleget werden ; begebete er sich aber vieleicht
mit der Flucht in fremde Lande / und es wäre bey auswärtigen
korenren dessen Auslieferung nicht zu erlangen/ist von dem jeni-
gen bi ->Z,KrLt,wo er aufgetrieben / an sein Geburts - ort zu schrei,
den / und bey denen Gerichtern daselbst ihme sowol sein bereits er-
langtes Vermögen / als zu hoffen habende Erbschaft aufzuhalten/
auch da er ausländisch wäre / und nichts zu verlieren hätte / der¬
selbe auf vorgangigen an Unsere N . Oe . Regierung / oder Lands-
Hanptmanschaft ob der Enns erstatteten Bericht / und von dieser
hierüber beAchenen behörigen Vorkehrung für inksm zu erklären/
und nach Beschaffenheit deren Sachen sein Name am Galgen zu
schlagen.

Und zumalen ohne deme eine durch Unsere vorhin ergan¬
gene Rsloiukioneü , ausgemachte Sach ist ; daß die Hand - wer-
ker / Künstler/Zünften/ und andere Gewerbschaften / welche sichunter dem Titul Gewerb/Zunft / Zech / und Bruderschaftenrc. be¬
finden/in Sache » /so ihre krokelllon , Gewerb / oder Handthie-
run nicht betreffen/sich keiner ersten lnlt »nr odkr/uäie »tur,gleich-

A ; wie

UnterzcichlMg
des alten ^ tte-

» wann ein
Gesell keine Ar¬
beit überkommet»

Ersetzung des
verlornen
sisti«

Verminderung
der Kundschaft
wegen Übeln Ver¬
haltens.

Verfahrung wi¬
der die Flüchtige.



wie erst Meldung geschehen / anmaffen sollen / so hat man do
vielfältige wahr -genommen ; daß derley Zunft - massige coiiegien
auch in Sachen / so ihre vrokellion betroffen / der ihnen mit g
wiffcr Maß zugestandcnen ersten Erkanntnuß / vielfältig mißg
brauchet / und hierdurch Gelegenheit genommen haben / ihre Mi
Handwerker und Mit -meister / oder krokeHionisten aus Haß/Neil
oder Eigennützigkeit öfters ohngebührend zu bestraffen / worau
dann nichts / als unnöhtige Strittigkeiten erwachsen / die Gericht-
stellen behelliget / sie Handwerker / und Zünften / oder kroteüko
nisten selbsten in grosse Unkösten verlaitet / und sowol Unsci
Lands - Fürstl . als Obrigkeitliche Steuer und Gaben abzusühre
ohnkrästig gemachet worden.

Denen Stritig-
kciten zwischen
Hand -Wcrkeren /
und Meistern
lummariö abZU-
helfen.

Diesem nun vorzubiegen / sollen künftighin sie Hand -we,
ker / Zünften / und andere kroksllionen / auch in Sachen / so ih
re krokeMon oder Handthierung betreffen / ihre Beschwärde / s
sie wider die ihrer krokelllon Einverleibte / oder Verwandte
oder andere Künstler / und Hand -werker haben / nicht mehr bei
der Zunft / Hand - werk / oder LolleZio , sondern bey des / ode
deren Beklagten Meister und Gesellen Obrigkeit vor - und anbrin
gen ; diese sollen nun beede Partheyen tummsriL vernehmen / uni
ihnen die Juttir nach Inhalt dieser 6ener -a-ordnu »g / und ande
ren verliehenen Frcyheiten / in soweit selbe dieser Qenersl - ord
nung nicht entgegen lausten / ertheilen / jedoch dem beschwärter
Theil der Recurs zu höherer Inttsnr per mo il um grsvaminis ohn
benommen/wie dann weiters die nachgesetzte Geeichter und Obrig
keitcn / derley zwischen denen Zünften unter sich / oder mit an
deren Zunft « und Hand - Werks - genossenen an sie gebrachte Stri,
tigkeiten ohne weitläuffig . schriftlicher Versichrung / auch ohne Zu
laffung eines Lävocrens durch mündliche Verhör / ex Nobili oK-
civ ^suäicis auf das schleunigste ausmachen sollen.

Drittens : Wann rin Hand . werkS' gesell sein Hand.
- -

^ werk / an einem Ort / nach denen daselbst üblichen und bestätigt.
Orts rem unter - oder von Uns Gnädigst conkrmirten Hand - Werks . ordnungcn/
scheid zu machen. Satzungen und Gewohnheiten/ und zumalen bey einem ehrlichen

entweder von Uns Privilegien / oder von des Orts Obrigkeit
spprobirten Meister erlehrnet / sollen dergleichen Hand - Werks-
Gesellen auch anderer Orten / wann schon daselbsten andere Ge¬
bräuche und Hand . Werks - ordnungen wären / auch weniger oder
mehr Lehr - jahr erforderet wurden / allenthalben / und ohne aller/
bisher » übel unternommenen Abstraffung / für redlich und tüchtig

Die Gesellen aus pslUret / und diesfals kein Unterschied gemacht werden / welches
Ländern auch von denen jenigen Gesellen / welche aus fremden Ländern /

sremvett LUliorrn ^ W0 dergleichen yand -werks - ordnungen / grticui , und Gewöhn-
zu beförderen. heiren nicht in Gebrauch seynd / zu verstehen ist ; im Fall solche

Gesellen nur beglaubte Urkunden ihres erlehrnten Hand - werks/
krokellion , oder Geschiklichkeit und Wol - Verhaltens aufweisen
könnten.

Welche Personen
ein Hand - werk
zu erlehrnen fä¬
hig / oder hier¬
von ausgeschlos¬
sen seyn sollen.

Viertens t Demnach auch albereit in der Policey - ord-
nung des Heil . Röm . Reichs ä- Lnno 1548. rir . z/ . und 1577.
tit . z8 . auch in Unseren den Sy . Oeeembrir gnno 1729 . ausge.
gangenen Venerslien vorgesehen ; daß deren alda enthaltenen Leu.
ten Kinder von denen Gaffeln - ämtern / Gülten / Innungen/
Zünften und Hand . werken,nicht ausgeschlossen werden sotten/

als



als hat es darbey allerdings sein festes Bewenden / und solle sol¬

ches künftig durchgängig genau befolget / nicht weniger auch die

Kinder derer Land - gcnchts und Stadt - knecht / wie auch derer

Gerichts - fron - und Thurn - Wächtern und dergleichen / in 8umma

keine ? rc >5ellion und yand -thierung / dann bloß die Schinder
oder Abdecker allein / doch mit Vorbehalt der l ^ Zirim -mon ihrer

Kinder ausgenommen / verstanden und bey denen Hand - werkern

ohne Weigerung zugelasscn werden:

Fünftens : Wann sich jazutruge ; daß ein Meister oder

Gesell etwas unredliches / und dem Hand - werk nachiheiliges be¬

gangen m haben bezüchtiget wurde ; solle dannoch weder ein Mei¬

ster dem anderen / noch ein Gesell dem anderen / noch ein Meister

dem Gesellen / noch ein Gesell dem Meister / geschweige » diese
und jene in der mehreren / und gegen die mehrere Zahl deshalber/
es seye mündlich / es seye schriftlich/ - zu schelten / zu schimpfen
und zu schmähen / viel weniger gar auf - und umzutreiben ( sinte-
malen alles Auf - und Um - treiben / ausser welches von der Obrig¬
keit geschiehet / schon oben / ri -c . - äö scharf verbotten / und noch¬
mals / sondern die geringste Ausnahm hier verbotten wird ) sich

unterfangen / sondern an den Weg Rechtens / und Richterlichen
Hilf / oder Einsicht / sich gäntzkich begnügen laßen ; mithin die Sa¬

che bey der Obrigkeit anzeigen / und deren Untersuchung / Er¬

kanntnuß / und Äusspruch geduldig und ruhig erwarten / der.

gestalt ; daß bis zur Rechts -kräftigen Entscheidung keine Meister/
und kein Gesell für gescholten / ohnrcdlich und Hand -werks ohn-

fähiq gehalten werde / sondern die übrige Meister und Gesellen

relpeÄivL bey - und neben ihme ohnweigerlich zu arbeiten schuldig

seyn / und bleiben:

Welcher Meister und Gesell hingegen dessen sich weigerte/
folglich der Obrigkeit Vorgriffe / und sich sechsten unterstunde / ei¬

nen A »geschuldigten in Treibung seines Hand - werks hinderlich

zu fallen / der und dieselbe seynd als unredlich zu halten / und

vermittelst vorläuffiger summarischen Obrigkeitlicher Erkanntnuß/
von der Hand - Werks - arbeit / provisorie zu suspencüren ; also
das / was sie anderen nach ihrer Hals - stärrigkeit / und ohnver-

schämten Richten zu gedacht / ihnen wiederfahre / so lang bis die

angegebene lnjuri , oder anderwertiges des ersten Beschuldigten
Verbrechen rechtlich erörteret / oder die Sache gütlich beygeleget
worden.

Wolten ingleichen ein - oder mehrere Meister / oder Gesel¬
len diesen und jenen Jungen / aus diesen und jenen Ursachen / zum
Hand - werk nicht zu - oder in bereits angetrettener Lehre nicht fort
fahren lassen / und es wurde darüber bey der Obrigkeit geklagct/
müsten sie auch diessals Red und Antwort geben / und Obrig¬
keitlicher Erkanntnuß und Ausspruch gehorsamst Nachkommen:
von denen Meistern / will man übrigens ohne dieses nicht vermah¬
len ; daß sie gegen geleistete Burger - oder anderer Unterthanen
Pflichten / wider ihre Obrigkeit einen Aufstand oder Aufruhr zu
erregen / sich erfrechen solten / außer dem an hinlänglichen Zwang
und Straf - Mitteln es keiner Obrigkeit fehlen wurde:

Wofern aber bisheriger Erfahrung nach / die Gesellen un¬
ter irgends einigen krncexc , sich weiter gelüsten Hessen / einen

Aufstand zu machen / folglich sich zusammen z« rotten / und ent

Weme bey Be-
Züchtigung eines
Meisters / oder
GesellenS die
äicnrurzu stehe?

Die Beschim¬
pfung ist ohne

Straf deren / so
hierinsals der O-
brigkrit vorgreif-
fen.

Erkanntnuß bey
Ausschliessung
von - oder Hinde¬
rung in der Lehr
eines IungS.
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Straf und Ver¬
folgung deren auf¬
stehenden Gesel-



Gleiche Straf
wider die Heller
und Mitchelfer.

Der Unterscheid
zwischen Haupt-
und Neben » oder
Viertel » laden.

weder an Ort und Stelle noch Bleibende gleichwol bis ihnen i
dieser oder jener vermeintlichen krseteniion oder Beschwerde a
füget werde / keine Arbeit mehr zu thun / oder selbst Haussen,we,
auszutretten / und was dahin einschlagenden rebellischen Unfug
mehr wäre / dergleichen grosse Frevler oder Missethäter solle
nicht allein / wie oben ^ re . acto schon erwehnet / mit Gefänqnus
Zucht - Haus / Festungs - bau oder Galeeren,straf beleget / so,
dern auch nach Beschaffenheit deren Umstanden/und hochgetribem« ernten - , nicht minder würklich verursachten Unheils / am L
ben gestraft werden ; und wann eines jedes Orts Obrigkeit / f
allein zu überwältigen nicht vermag / wird fie bey Unserer R . Ol
Regierung / oder Lands - Hauptmanschaft ob der Enns diesfal
bey Zeiten um zulängliche Hüls / und allem -falls militärische LK
ttsn - zu benöhtigter Vorkehrung anzuruffen wissen ; damit di
ausgetrettene Gesellen zur Verhaft gebracht / und entweder de
beleidigten Obrigkeit zuruck gelicferet / oder doch an dem Arrest
rungs -ort behörig bestraffet werden ; es solle auch an keinem Or
rn Unserem Ertz yertzogtnm Oesterreich Unter - und Ob - der Enns
dahin dergleichen muhtwillig - aufstehcnde / oder austrettende Hand
Werks,bursch ihre Zuflucht nehmen möchten / denenselben weder in
denen Wirts - Häuseren / noch sonsten einiger Unterschleif aegeben /
viel weniger ein Auffenthalt gestattet / oder sie mit Speis und
Trank versehen / und nicht allein gegen die frevlende Kand - werks.
bursche sechsten / sondern auch gegen die Heller / als Mithelfer de¬
ren Aufrührigen mit obigen Straffen ohnnachläßlich verfahren
werden.

Und gleichwie oben bereits alle Scheltungen / sowol zwi¬
schen Meistern / als Gesellen / ernstlich / und bey Leib . und Le-
bcns -straf verbotten worden ; als wird dieses hiemit nochmalen
mit dem Beysatz wiederholet ; damit nicht allein der jenige / so
einen Meister / Gesellen / oder ein ganycs Hand - werk gescholten/
oder auch der / oder die jenige / so derley Scheltungen annehmen/
darauf aus der Arbeit austretten / in derley Wcrk -stätten / wo der
Meister gescholten worden / nicht arbeiten / oder auch einen solchen
Gesellen für ohnehrlich halten / mit - und neben selben nicht arbei¬
ten wollen / oder die Scheckung weiter ausbreiten / und mithin
einen solchen auch bey anderen ohntüchtig zu machen vermeinen/
mit eben der jenigen Straf / auch nach gestalten Sachen am Le¬
ben angesehen werden sollen : da aber ei » - oder anderer Meister/
oder Gesell wegen vorgegangener Bczüchtigung eines Verbrechens
zur Gerichtlichen Verantwortung gezogen wurde ; sollen die übri¬
ge sich dicsfals keiner Erkanntnnß anmassen / weder sich darein
mischen / oder denselben sofort für unehrlich schelten / oder wo!
gar an andere Ort ausschrciben / sondern dessentwegen den Obrig-
keitlichen Spruch also gewiß abwarten ; als im widrigen die
Ubertrettere zur Bestraffung nach Inhalt gleich vorhergehenden § .
pro l ->tis5E,one publica gezogen / und auch dem Beschimpften /
im Fall er demselben durch derley Scheltungen einen Schaden /
oder Verhindernuß seiner Arbeit zugefüget / solchen nach billichcn
Dingen zu ersetzen angehalten werden.

Sechstens : Und demnach der mehr - fache Unterschied der
yand -werks Haupt - und neben , oder lllial - und viertel , laden öfters
grosse Lonkul - on und Trennung verursachet / also / daß U Hand¬
werk an einem Ort redlicher / als an dem anderen sich achte/

und



und die Gesellen an sich ziehen / und wer sich bey solchen Laden

nickt einschreiben last / oder abfindet / für unredlich in Lehrnung/
und Meisterschaft geachtet / mithin bald da / bald dort in derAr>

beit «« hinderet werden wollen ; als werden alle und jede von

solchen Öaupt -läden / oder so - genannten Haupt -Hüten / und Mit-

teln alle bishero gegen die / auch so -genannte kilml - läden ange¬
brachte Mißbrauche / Zwang / und prRteniijrte ^ uris -liLli'on durch-
aehends / mithin - auch rest -eÄu deren jenigen Zünften / welche

durch die vorherige von Uns Allergnädigst verliehene / oder con-

Srmirte äreicul zu einer Haupt - lade in einem Land / Stadt / oder

DiKriÄ berechtiget waren / hiemit und in Kraft dieses gäntzli-
chen vernichtet / aufgehoben / und abgethan ; wie dann auch alle

bishero miß - bräuchlich aufgebrachte vrovocsriones auf yand-
werks - erkanntnuß aus dreyer Herren Landen / gleichwie nunmeh-
ro im gantzen Römischen Reich / also auch in Unserem Lrtz - Her¬

tz oatum Oesterreich gäntzlich verbotten / und ohnznläffig seyn sol¬
len / mallen Uns allein zukommet / Zünfte und Laden einzurich-
ten / diesen die Gesätze vorzuschreiben / die Widerspenstige durch
die Behörde nach Befinden bestraften und die vorkommende Hand-
werks -cklkn -enrien abthun / und verbescheiden zu lassen ; wogegen
keinLand / Ort/oder Stadt des anderen aufstehende Meister / und
Gesellen an - und aufnehmen / oder schützen / diese aber in Unserem

Ertz - Yertzogtum Oesterreich sofort von jedermänniglich für Hand-
werks - ohnfähig und ohntüchtig gehalten werden sollen.

Dieftmnach wird verordnet ; daß in Zukunft eines Landes-

und Ortsllade / sie möge nun eine Haupt -lade / oder bishero eine

Vierteblade gewesen seyn / so gut und gültig / als die andere zu
achten seye / folglichen keine von diesen Haupt -laden die kilml - und

Viertel - läden aus keinerley l> r « csxc vor sich forderen / oder ob

auch schon ein -oder andere Lrkanntnuß dieser oder jener Lad frey¬
willig angetragen wurde / sie sich derselben / und des Verbrechens

Bestraffung im geringsten nicht anmaffen solle.

Und demnach auch fast nicht abzusehen ; was die yand-
werker von verschiedenen Orten / ja auch Ländern unter sich zu
correlfioncliren haben / sondern diese Lorretponäeim zwischen de.

nen Hand -werkern ehender gäntzlich ceMren solle ; wann jedoch
ja Falle sich ereignen / daß das Zuschreiben » öhtig scheinet / mö¬

gen die Briefe anderst nicht / dann durch jede Orts - Obrigkeit
nach zuvor erwogenen ihrem Inhalt / und zu deffen Beweiß bey-
gesetzter signseur bestellet werden ; so / daß ausser dem bey Ver¬
meidung 20 . Reichs - thaler Straf / weder ein Hand -werk an das
andere schreibe / noch ein Hand - werk des anderen Briefe anneh»
me / erbreche und beantworte ; auf gantz keine Weise aber dörfen
Meister und Gesellen in prrticul ->ri in Hand -werks - mithin allem-

salls für die gaütze ihres Orts Lade gehörigen Angelegenheiten
mit - einander correiponäiren ; zu welchem Ende dann der mit dem
Bruderschafts - sigill vorgenommene Miß - brauch denen Gesellen
allerdings abzustellen / und da sie ohne dieses keine Bruderschaft
ausmachen können / ihnen auch kein 8igill zu gestatten/vielmehr/
wo sie sich deffen bishero angemasset / solches von ihnen abzufor-
deren / und in die Meister - lade verwahrlich beyzulegen seyn wird;
wie dann auch alle Abschickungen deren Meistern und Gesellen an
die Zünfte anderer Orten / so ohne 8pscia > - und hierzu eigends
schriftlich beurkundete Erlaubnuß der Obrigkeit unternommen wer-
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te anderer Orten den wollen / gleichfalls bey empfindlicher Anthung untersaqei
verbotten . werden.

Das Hand¬
werks - Sigill in
Obrigkeitlicher
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behalten.
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sich nicht aufhal¬
ten.

tlm aber den kllloök diefer verbotteueu OorrLtponllenie zwi
scheu denen Hand - werkern und Zünften in - und ausser Landes de-
sto sicherer zu erhalten / solle auch in das künftige das Hand,
werks - odcr Bruder,chaftschgili in Obrigkeitlicher / oder des von seiber verordnetcn eomm >ssi>i-u Verwahrung verbleiben ; damit ohne
seinem Norwlssen nichts damit gefertiget werden könne ; es sollen
auch in das künftige die Hand werks - zusammen - kunsten / B r u-
derschaften und Zünften/so viel möglich/in grossen Orten/und
Zwar sonderlich in Unseren Landes - Fürstl . mit - Ieideude » Städten
mid Markten gehalten werden ; und zwar obgehörter Massen in
Beyseyn des hierzu verordncten LommMrü.

lAiebendeuö l Ingleichen und weilen man befunden ; dass
mehrmalen bey dem Aufdingen und Ledig - zehlung der Lehr - jun.
gen / wie auch bey dem Schenken der Hand - werks - gesellen / als
welche bey theils yand - werkcn mit keinem freiwilligen Geschenk zu.
frieden / sonderen nach ihrem Gefalle » /mit kostbaren und gewissen
Speisen / von denen Meisteren versehen seyn wollen ; sodann beyder Meister , und Gesellen - Auflags - gelderen und Bestrafungen
und m andere Wege grosse und beschwerliche Uber - maß gebraucht
werde ; als sollen dergleichen Lxc «M gänylich abgeschafet seyn/die
ohiimtbehrliche Ausding - Lehr - und Lossprech , nicht minder Meister»
Rechts - Kosten aber / aller Orten in denen diesfals von Uns aller»
gnädigst ertheilenden Hand - Werks - ^ rrlculn , auf ein gewisses und
teldentliches gesetzet / die Ubertrektere auch aus einkommende Kla.
gen alles Ernstes gestrafet werden ; der gemachte Unterschied hinge»
gen zwlchen geschenkten / und ohngeschenkten Hand - werkeren / zu.
malen was die bishero eingebildete bessere Ehre und Redlichkeit be.
lauget / kraft diejes völlig aufhören / und hinweg fallen / auch ein
, cder wanderend . r Gesell zum Geschenk wo solches hergebracht/an
einem Ort mehr nicht / dann höchstens 4 . bis 5 . Groschen / oder
15 . bis 20 . Kr . Rheinisch - es seye nun gleich baar / oder statt des.
fe >' ELlftn und Trinken auf der Hcrberg bekommen ; wann aber
ein Gesell / als deren viele nur um des Geschenkes halber / vonei.
nein Ort zum anderen laufen / eine angebotteneArbeit anzunehmen
verweigeren solte/wäre ihme dasGeschenk nicht allein nicht zu halten/
sonderen er auch von dem Ort gar abzuschafen / zu dem Ende dann
die wanderende Gesellen von jedem Hand -werk / eine gewisse Her.
bcrg haben/in diesem und in keinem anderen Ort/ sollen sie ihre
Einkehr nehnien / die Meister jedes Orts sollen auch in dieser
Herberg jederzeit vermelden lassen ; ob sie Gesellen nöhtig haben/
oder nicht / nach deine solle der Vatter der Herberg den Gesellen
dahin weisen / da aber in der Herberg keine Nachftag wäre / wird
der Gesell noch z . Tag sich alda aufzuhalten / und zuerwarten ha,ben / ob keine Nachftag um einen Gelcllcn kommet / auch inzwi.
schen sechsten die Meister besuchen / und um Arbeit werben / und
da er in Zeit von drey Lägen keine Arbeit finden wurde / solle er

also gleich bey schwerer Straf länger nicht aufhalten ; auch
sich alles Fechtens und Bettlens vor denen Thüren enthalten/auch
für Zehrung von Meister und Gesellen ein mehrercs nicht/alsobcn/
gemeldet forderen ; es wäre dann Sach ; daß sie ihme freywillia
was geben / oder unter sich mit Vorwiffen der Obrigkeit ausma.
chen und llet - rmimren wolten / was «twann einem solchem wände.

ren.



renden Gesellen für Zehrung aufdrey und nicht mehr Läge/wann
rr nicht inzwischen eine Arbeit bekommen solte / zu geben wäre.

Achtens : Es sollen auch einige Straffen von geschenk¬
ten / oder nicht geschenkten Hand - werks Meistern / Söhnen und

Gesellen nicht mehr vorgenommen / gehalten / und gebraucht wer¬
den / als so weit ihnen dieselbe Kraft ertheilten / und nach publi-
- irten dieser neuen gesatzen künftig weiters ertheilenden Jnnuugs-
briefen / oder Hand -werks - ordnungen / mit SpeciScirung deren

Fällen / und des tzusnei deren Straffen ( auch daß gleichwolen
jeder Zeit die Obrigkeitliche zum Hand -werk verordnete darum

wissen ) zu gelassen seun ; welche Straf - Gelder so dann in die Lad

gelegt / zu
"
Nutzen des Hand - werks nach Gut -befinden der Obrig¬

keit « »gewendet / die Lad sechsten aber in Obrigkeitlicher Verwir¬
rung mit zwey äiSerenten Schlüsseln anfbehalten werden.

Was hingegen die auf solche Weise in Hand -werks - Sachen
vorfallende Geld - Straffen / oder anderes aus denen Lonrrsbsn-
den lösendes Geld anbetrift / darvon seye sorderist der Zunft - Lade

so viel / als zu ihren ohnentberlichen Auslagen nöhtig ist / zuzu-
theilen / das übrige aber pro srbicrio der Obrigkeit / als welche
davon nichts a » sich zu ziehen hat / sä piss Lsutss , und zwar
zum Unterhalt deren Armen zu verwenden.

Neuntens : Uber das / so gehen die Hand - werker manch¬
mal so genau ; daß sie die Lehr - Jungen denen an ihren Lehr-
Jahren etwann wenige Tage / oder Stunde abgehen / zu dem
Gesellen - Stand nicht wollen kommen lassen ; Item haben sie bey
deren Los - zehlung allerhand seltsame / theils lächerliche / theils
ärgerliche / und unehrbarliche Gebräuche / als Hobeln / Schleiften /
Predigen/Tauffen / wie sie es heissen/ungewöhnliche Kleider
anlegen / auf der Gaffen herum führen / oder herum schicken / und
dergleichen / ungleichen so halten sie auch auf ihren Handwerks-
grüffen / läppische Redens - art/ und andere dergleichen unge¬
reimte Dingen so scharf ; daß der jenige / welcher etwa in Able¬
gung / oder Erzehlung derenselben nur ein Wort / oder Buchst « .
ben fehlet / sich alsobald einer gewissen Geld - straf untergeben / wei¬
ter wandern / oder wol öfters einen fernen Weg zuruk lauffen /
und von dem Ort / wo er hergekommen / den Gruß anderst holen
muß : nicht weniger thun die Hand - werker in denen Geburts - brie-
fen / und anderen Kundschaften sich gewiffer kormulsrien / wo¬
rinnen theils ohnvernünftige / und überflüsstge / theils denen Rech-
ten / und Unseren vorhin ausgegangenen Hand - werks - ordnun-
gen zu wider - lauffende Olsuüüen einkommen / als in 8pecis daß
des jenigen / welcher sothane Kundschaften vorzuzeigen hat / Ael-
teren bey ihrer Hochzeit öffentlich zur Kirchen / und Strassen ge-
sühret worden / und was dergleichen mehr ist / gebrauchen ; ja
wol gar in Obrigkeitlichen Geburts - und Los - Briefen erforderen/
über dieses sich auch befindet ; daß die Hand werks - Gesellen ge,
meiniglich des so genannten blauen Montag / und sonsten ausser
denen ordentlichen Fcyertägen / sich der Arbeit eigenmächtig ent¬
ziehen/welche/ und alle andere dergleichen unvernünftige / in
dieser Ordnung benamste und unbenamste Mißbräuche und Unge¬
bühr / von denen Obrigkeiten ebenmäffig abgeschaffet/und denen
Hand . werkern hieriufals sonderlich / daß denen Hand - werks-
Burschen nicht gebührende Degen - tragen / bey dessen Verlurst/
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Das Degen- tra¬
gen deren Gesel¬
len in denen
Städten und
Markten.

Wie auch die
schon vorermeld-
te Hand - werks-
grüsse werden
aufgehoben/und
ringestellet.

Das Dienen ei¬
nes Gesellen aus¬
ser dem Hand¬
werke solle dem¬
selben unschädlich
seyn.

Die junge Mei¬
ster nicht zu viel
zu beschwären.

auf anderer scharfer Anthung in denen Städten und Markten
nicht gestattet werden solle ; absonderlich fallet nunmehr / der
so genannte Hand - Werks - grüß ; als welcher bey dem § . 2äo verord-
neten Ltteksr , so ein jeder wandcrender Gesell mit brinaen
muß / desto unnöhtiger / und überflüssiger gäntzlich hinweg ; und
wird hiemrt folglich auch der in dem Maurer - Hand - werk daher-
ruhrender Unterschied / zwischen Grösseren und Briefträgern / völ¬
lig aufgehoben / abgeschaffet / und vrrbotten ; wann auch ein Ge¬
sell / welcher sein Hand - werk einmal redlich erlehrnct / ausser demsel¬
ben / aus kurtz - oder lange Zeit / sein Brod und Fortkommen suchet/
und zu dieser und jener Herrschaft vornehmen / oder geringen Stan-
des / in Dienste sich begibet / nach der Hand aber seinem erlehrneten
Hand -werk / entweder als Gesell wiedcrumen nachgehen / oder aber
Meister werden will ; solle ihme daran und wann er letzten Falls
sonsten sein Hand - werk redlich erlehrnct / das Meister -Stuck verfer¬
tiget / und seines Wol -verhaltens wegen / von der Herrschaft / wo
er gedienet / einen beglaubten Abschied aufzuweisen hat / ermeldtes
Dienen / auffer dem Hand - werk / im mindesten nicht nachtheilig/oder
hinderlich fallen ; jedoch daß er wehrenden Dienstes / durch anneh.
mende fremde Arbeit für unpriviieZirte Personen denen Meistern
des Orts keinen Eintrag thue ; weil ferner / theils die jüngste oder
zu letzt aufgenommene Meister / von denen älteren mit herumschi¬
cken / aufwarten / und dergleichen Diensten / zu ihrem merklichen
Schaden / und bald anfänglichen Kain von der Arbeit gehindert
und abgehalten werden ; ist auch hierauf / und daß man solcher¬
gestalt junge Meister nicht zu hart beschwäre / wie auch auf jenes/
wann ein schon ordentlich ein gezunfter Meister / von einer ande¬
ren Herrschaft und so hin - und wieder verlanget wurde / und dem¬
selben auffer der Gebühr des Einschreibens in das Hand -werk / wie-
der auf das neue in dem Ort / wohin er beruffen / sich einzünsten
zu lasten / zugemutet werden wolle ; erheischender Nohtdurft nach/
von jeder Obrigkeit zu sehen / und die Billichkeit zu verfügen.

Übrigens / wann ein Meister stirbt / und einen unausge.
lehrneten Jung verlasset / solle die Obrigkeit / auf bcschehenes Er¬
suchen / dahin sehen ; daß selber zu Erstreckung seiner Lehr - jahr
von einem anderen Meister angenommen / ihme auch destwegen ei¬
ne längere Zeit / als die gesetzte Jahr in der Lehr zu verharren/
nicht aufgetragen werde ; die Meister sollen auch die Lchr -jungen
gründlich unterweisen / auch vernünftig / und nicht mit ohnverdien-
ten / und übermastigen Schlägen bestraffen / auch solches ihren Ehe.
weiber » / und Gesellen nicht gestatten / noch auch zu anderen knecht-
lichen Arbeiten anhalten ; gestalten dann / jedes Orts Obrigkeit
das Einsehen aufgetragen ist ; da aber der Jung aus Mutwillen/
ohne gegebener Ursach aus der Lehr entlausten wurde / solle der
Meister ( wofern er sich nicht willig darzu verstehet ) selben wiede¬
rum anzunehmen nicht schuldig / und der Jung des bereits entrich¬
ten Lehr - gelds verlustiger - und falls er sich auch zu einem anderen
Meister selben yand -werks begibet / die Lehr -jahr wiederum anzu¬
fangen schuldig seyn.

Die Gesellen sol- Zehentenö : Insonderheit aber will auch b-y einigenHand.
len einige Vor - werken dieser wieder alle Vernunft lauffende Mißbrauch einschlei-
forderuna nirkt daß die Gesellen vermittels eines unter sich selbflen anmaß.

! tb „ n
^ dch haltenden Gerichts / die Meister vorstellen / denenselben gebie-

n/ui » rvinieu . te » / ihnen allerhand ungereimte Gesätze vorschreiben / und in deren
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Verweigerung sie schelten / strafen / und gar von ihnen ausste¬
hen / auch die Gesellen / so nachgchends bey ihnen Arbeiten / auf-
tceiben / und für unredlich hatten / welche Unordnungen / undln-
lolenrien hiemit allerdings / samt dem jenigen / was bereits oben
L,rk . imovon denen Hand - Werks - srciLulen / und Gewohnheiten/
so von denen Hand - werks - Leuten / Meisteren / und Gesellen allein

für sich und ohne Unsere allergnädigste ^ pprobarion und Conür-
mstion aufgerichtet oder - eingeführet / Gesätz -maßig enthalten ist/
nochmalen ganylich und endlich abgeschafet / auch unter dieser Ver¬
ordnung inS besondere die sogenannte Gesellen - gebrauche ( sieseyen
nun gleich zu Papier gebracht oder nicht ) begrifcn / folglich eines
mit dem anderen völlig verworfen scyn und bleiben solle.

Da auch bey einigen Zünften und Aemteren / die böse
Gewohnheit eingeschlichen / und die angehende Meister dahin be-
eydigct werden wollen / daß sie der Zünften Heimlichkeiten ver¬
schweigen / und niemand entdecken sollen / so werden sie von solchem
Eyd hiemit völlig los - gesprochen / und ihnen dergleichen geheime
Verbindung ins künftige nnter einer Straf von 20 . Reichsthalcr
ausdrnklichen verbotten ; und solle von denen in diese» Unseren
patenten ausgesetzten Geld - straffen allemal dem diesfälligen Os-
nuncisnten die Helfte zur ttemuneeirung seiner Oenunciation
verabfolget / und dessen Nahmen auf sein Verlangen / so viel mög¬
lich / verschwiegen gehalten werden.

Eilstens : Demnach auch öfters vorgekommen / daß bey
denen Hand - werken insonderheit denen so genannten geschenkten /
zwischen denen unehelichen erzeugten / und vor . oder nach der
Priesterlichen Lopulation gebornen Kindern / ein Unterschied ge¬
macht werden wolle / wie auch denen / so von Uns iegirimiret
worden / also daß theils Hand - werker auch diejenige / welche auf
solche Weis legttimjrte / oder auch von einem andern noch im le¬
digen Stande geschwächte Weibs - Personen heiraten / oder mit de¬
nen / mit welchen sie sich verunkeuschet / zur Straf copuliret wor¬
den / nicht palUcen wollen ; so solle erst - gemeldter Unterscheid auf¬
gehoben seyn / und die auf jetzt - besagt - einen oder anderen Weg
legitimit 'Le Manns - oder Weibs - Personen / wegen Zulassung zu
denen Hand -werken einander gleich -geachtet / und denenselben nichts
mehr in den Weg gclcget werden.

Zwölftens : Gleichwie auch mit mancher Hand - werks-
Gesellen verspührten grossen Schaden / und ttuin genugsam be¬
kannt ist / daß dieselbe zum Theil / so wol wegen Mach - und Ver¬
fertigung unterschiedlicher gantz ohngebrauchlich - kostbarer und
« nnutzlichcr Meister - stücke / als dabey excellirender unnöhtiger Un¬
kosten in Zehrung und Mahlzeiten / so bey Verfertigung und Vor¬
zeigung deren Stücken die Meister / Führer / und theils Hbrigkej.
ten selbsten machen / und verursachen / in mehr Wege beschwäret
werden ; als sollen ihnen keine kostbare / noch unnütze / sondern
leicht - anbringlichc Meister - stücke zugemutet / folglich in das Künf¬
tige für dergleichen unnutzliche Meister - stücke / wo sich selbige be¬
finden / andere mehr nützliche und gewisse eingeführet / auch auf
solche/und nicht denen Hand - werkern selbst - beliebige Stücke /
die Meisterschaft ertheilet / sodann ungleichen vor - berührte ohn-
uöhtige Unkosten und Lxcellen mocieriret / veränderet und nach
Billichkett eingerichtet / auch / dafern das Hand -werk solch -gemach-

tes

Die denen ange¬
henden Meistern
auf - bürdende
Verschwiegen¬
heit derenIunftsr
Geheimnuffen.

Auch der Unter¬
schied deren leZj-
eimirten Perso¬
nen wird aufge¬
hoben.

Welcher - gestal¬
ten die Meister-
Stucke zu ma¬
chen»



tes neue Meister - stuck um des willen / daß es denen vor diesem
üblich . gewest ( wie wol unnutzen Meister - stucken ) nicht gleich ist/
verwerfen wolle ; alsdann von Amts wegen vorgegriffen / und
der jenige / so es gesertiget / nichts destoweniger zu der Meister,
schaft / wann er in andere Wege darzu tüchtig befunden wor.
den / gelaßen werden ; da aber auch sonsten zwischen denen Mei-
stcrn / und denen jenigen / welche ein Meister , stuck verfertiget/

« r » , . Stritt und Irrung vorfiele ; ob solches recht und gut gemachtWeine hierüber seye/̂ stehet zu der Obrigkeit Willkür / daßelbenach' Gelegenheit
der Giltigkeit bal «

der Sachen eines anderen Orts ohn - Mterelkrter Hand - Werks
der die Erkannt - ' jedoch mit möglichster Einschrenkung deren daher sonst
Mist §" bewegenden Kosten und Weitläufigkeiten / zu untergeben / oder
nutz jjUjleyer . IN andere kurtzcre / und bequemere Wege mit Zuziehung dieser

Hand - werks . Arbeit / wovon die Frage / sattsam verständiger Per.
sonen zu entscheiden .

^

Ob und wann
ein Meister von
neuen sein Stuck
machen solle.

Unsere Hof - be-
frcyte/ und Lam-
mer-arbeiter / wie
auch die einkauf-
fendc Meister von
Machung der
Meister - stuck zu
verschonen.

Fälle der ver¬
meinten Unred¬
lichkeit.

Verarbeitung de«
H rcn Hundö -Heu-

te.

Umbringung ei-
' nes Hunds oder

Katze.

Anrührung eines
Aaß.

Umgang mit Ab¬
deckern.

Übrigens solle derjenige / welcher an einem Ort das Mei.
ster > stuck schon gemacht / und Meister worden / auch disfalls
glaubwürdig aufzulegen hat ; wann er sich an einem andern Ort
setzen will / daselbst ohne Machung eines neuen Meister - stuks ( es
wäre dann / daß des Orts Obrigkeit aus erheblichen Ursachen
ein anderes nohtwendig befinde ) glcichsals paßiret werden.

Jngleichen sollen auch Unsere Hof - befreite / und Cammer,
arbeiter / nicht weniger die jenige Meister / welchefich ineineZunst
oder Hand - werk cinzukaufen Willens seynd / von Machung deren
Meister - stucken verschonet / und nichts destoweniger für rechte Mei.
ster / gleich anderen erkennet / und die bey ihnen in Arbeit stehende
Gesellen / auch ausgelehrnte Junge / bey anderen Hand -werken /
und Zünften für tüchtig und redlich geachtet / auch ohne den min¬
desten Anstand / gegen obgemeldten /Urelksw in die Arbeit ange¬
nommen / auf die Hand - werks - Herberg gelaßen / und bey sonst
ohnausbleiblicher schwerer Straf in der Arbeit gefördert werden.

DreyzehendeS : Befindet sich über obiges ; daß hin - und
wieder / auch folgende Unordnung / und Mißbräuche eingeschlichen;
als i mo . daß die Roth , und Weisgärber / an theils Orten / wegen
Verarbeitung der Hunds - Häuten / auch sonsten unter sich haben¬
der unnöhtiger Irrungen / einander auftreiben / und die jenige/
so dergleichen nicht verarbeiten / die andere für unredlich halten /
dahero auch haben wollen daß die Hand -werks - bursch / welche an
dergleichen Orten gearbeitet / von denen anderen sich abstraffen las.
sen sollen.

Gleicher Gestalten / da ein Hand - werker einen Hund oder
Katz todt wirft / oder schlaget / oder ertränket / ja nur ein Aaß
anrühret / und dergleichen / rc . man eine Unredlichkeit daraus er.
zwingen will ; so gar / daß die Abdecker sich unterstehen dürfen/
solche Hand werker mit Steckung des Messers / und in mehr an«
dere Wege zu beschimpfen / und dergestalt dahin zu nöhtigen /
daß sie sich mit einem Stuck Geld gegen dieselbe abfinden müs¬
sen / noch ferner unter dem falschen Wahn

' araus fließender ( je.
doch so gar keinen Grund - Habender Unredlichkeit ) selbst denen jeni¬
gen / welche öfters auch wohl gar aus blosser Unwissenheit und un¬
versehens mit Abdcckeren getrunken/gefahren/oder gegangen/oder der¬
selben einen / oder ihr Weib und Kinder zu Grabe tragen helfen / oder
bey der Begleitung deren Leichen zur Begräbnuß gewesen/oder die aus

7en-



sffenbarer/und vondenenGerichten darfür erkanker klelsnLkoii - sich

selbst um das Leben bringende Persohneu abschneiden / aushcben/

und W Grabe tragen : Item zu Kriegs - und Pest , zetten m Erniang.

luna eines Abdeckers/oder sonsten b -y grossen Vieh - Seuchen/

das gefallene Vieh aus denen Ställen schaffen und vergraben ; Fein

Tuchmachern so Raus - wolle verarbeiten / ja öfftrrs gar noch aller

Acser Leute Kindern von denen Hand - werteren der gröste Streit

und Verdruß erreget worden . 260 die Hand - werker / dre diese Ge-

wobnbeit unter sich haben/daß/was ein Meister angcfangen / der an-

derc nicht ausmachen solle / und insonderheit die Bader und

Wund artzte / Ecultät machen/das Band aufzulösen / oder die

Cur eines Verwundeten / so eist anderer angefangen / aus Begeh¬

ren des Beschädigten zu übernehmen/und solche zu vollenden/oder

aber / Ä denen Barbierern oder Badern Vorwurf geschehen

wolle / wann sie NMikcsnten / so auf der Tormr gewe,cn / m die

Cur nehmen / auch theils Zünfte wegen eines von denen Eltern

begangenen Verbrechens / dem Sohn in Fort - setzung des Hand¬

werks hinderlich fallen wollen ; gleicher Gestalt / wann man von

einem Meister ausstehct / und einen anderen gebrauchen will , ob

auch jener bereits bezahlet wäre / dieser sich der Arbeit verwel¬

kt / sodann / was ein Meister / als Schlosser / Schmid und der-

aleicken verfertiget / auch sonsten gemacht / oder erkauffet wird / an¬

dere nicht anschlagen / noch in andere Weg ihre Arbeit daran

leaen wollen . ; ric> erstgedachte Hand - werker zu Zetten sich mit

einander eigenmächtig eines gewissen Preises ihrer Arbeit derge-

stalten vereinigen und vergleichen ; daß unter ihnen keiner solche

aeringer verkauffen / oder um keinen geringeren Taglohn arbelten

solle / oder wenigstens einer dem anderen in vorstehender Obsicht/

wie theuer er seine Waare gebotten / zuwiffen thut / und also der

Kauffer / oder derjenige / so um den Taglohn arbeiten laßen / fei.

bige ihres Gefallens bezahlen müssen , -ttö . Ein Hand -werker / so

wegen ihme beygemessenen Verbrechens zu gesanglicher Verhaft

und inouilltion gekommen / seine Unschuld aber durch ausgeftande-

ne Tortur , oder andere rechtliche Weege ausgeführet / und dar¬

über Obrigkeitlich äblolviret worden / nicht geduldet werden/

< eö . Da etwann ein Meister ein schweres Verbrechen verübet/

und nachgehends von der Obrigkeit dessen Abtilgung / und

Nachlassung erlanget / dann auch / wann eines Meisters Weib

dergleichen Verbrechen begangen / und von ihme nach ausge¬

standener Obrigkeitlicher Straffe und allenfalls erhaltener Zu-

rukstellung der Ehre / wieder angenommen wird / oder aber

auch wegen eines oder anderen ein blosser ^Verdacht unter-

lauffet / derentwegen sothane entweder niemalens ohnfähig gewe¬
sene oder doch mindestens reliabilieirte Personen / ja was noch
obnverantwortlicher / gantze Zünfte für unredlich gehalten werden

wollen / die Hand -werks - Bursche ausstehen / einander umtmben/

und abstraffen . 6to Man etlicher Orten keinen zu Meisterschaft
kommen lassen will ; wann er sich albereits im verheirateten Stan¬

de befindet / an theils Orten aber / ein ohnverheiratete Gesell /

wann er zum Meister angenommen ist / das Hand -werk ehen¬
der / und anderst würklich nicht treiben / noch den Laden

eröfnen darf / er thue dann / und zwar in das Hand - werk hei¬
raten . vmö In manchen Orten der Mißbrauch ist ; daß kein

junger Meister / ob er schon auf seinem Hand - werk viel Jahre

gewandert/ gleichwoldas Hand -werk nicht treibendarf / bis er

Anrührung der
selbst ermordeten
Personen.
Wegschaffung
und Vergrabung
des umgefallenen
Viehs.
Verarbeitung
der Rauf - wolle.
Aurirung eines
^ ulesicurltMs.
Verbrechen de¬
ren Eltern.
Arbeit nach ei¬
nem anderen
Meister.
Vereinbarung
wegen des Prei¬
ses der Hand¬
werks - Arbeit.

Wann einInczui-
üt seine Unschuld
dargethan.
Oder dessen Ab-
tilg-und Nachlas¬
sung.
Verbrechen deS
Ehe - Weibs.

Oder blosser Ver¬
dacht.
Heiraten deren
Meister.
Wie auch deren
Gesellen.

Meister - Jahre
und Besuchung
derBruderschaft.



Vortheile deren
Meisters - Söh¬
ne / Wittiben
und Töchter.

Zahl deren Mei¬
stern.
Und deren hal¬
tenden Gesellen.
krivilcZirteLulN'
pen - Sammlung
bey denen Pa-
pier-macheren.

Mißbräuch / daß
die Gesellen denen
Meisteren Maß
vorschreiben.
Item / daß nur
Handwerks-
lcttatL für gültig
erkennet werden.
Auch wegen des
Gläüens mit dem
Stein.
Alle derley Miß¬
bräuche werden
abgestellet.

Wie auch die
grosse Unkosten
wegen des Mei¬
ster-Rechts.

Ausmessung der
lux , für die / so
um die Meister¬
schaft anlangen.

gewisse Jahr an dem Ort gewöhnet / und die sogenannte Bru¬
derschaft etliche Jahr besuchet / oder sich durch ein qeivissesStuck - Geld rn die Zunft eingekauft / da entgegen denen Mei¬sters Söhnen des Orts / wie auch denen jenigen / so Meisters-Wittiben / oder Töchter heiraten / verschiedenes zum Vortheilm Verkurtzung deren Wander . Jahre / dann auch ben demMeister - stuck zu nicht geringen Schaden des hierdurch mit schlech¬ten Hand - werks - Icuten beladenen gemeinen Wesens zuqestan.den / und nachgesehen werden will ; ferner an diesen und jenenOrten nicht mehr / dann die einmal eingeführte / und recioirte
Zahl derer Meistern geduldet / oder keinen / ob wol vorzüalich
fleissigen / und geschikten / auch darum gar Mich hauffiaere Ar.beit bekommenden Meisteren / mehrere Gesellen / dann seinen Mit-
meisteren zu halten gestattet werden will. 8vö Fallen auch an
verschiedenen Orten im Reich bey dem Papier - macher - Hand-werk die Mißbrauche und inioisntien vor ; daß / wann die Hobe
Obrrgkeit ans bewegenden Ursachen denen Papier , machern eine
Freyheit gibt / daß in gewissen Bezirk ihrer Landen und Gebiets/ftemden Papier , machere» die Lumpen zu sammeln nicht solle ae.stattet werden / die andere einen solchen Meister / welcher die Fren.
heit erlanget / oder dem jenigen / welcher ein Papier . mübl ae.

uach Abgang der Pacht - Jahre überbieten / für un.
redlich halten / die Gesellen daselbst nicht arbeiten / noch die Jun.
gen / sw alda gelehrnet / pEren lassen wollen / sodann daß ae-dachte Gesellen denen Meistern abjonderliche Masse geben / wie
sie selbige speisen / und sonst crEren sollen : imqleichen / daß
sie in ihren Sachen keine Obrigkeitliche Erkanntnuß noch welkst,
als von ihrem Hand - werk zulasten ; nicht weniger die Gesellen ben
Meistern / so sich nicht des Glättens mit dem Stein / sondern des
yammerschlags gebrauchen / nicht arbeiten / sondern sie für unebr-
lich halten wollen/rc . Wann nun aber die Erfahrung bezeuget/was
für grosse Ungelegenheiten und Beschwernussen durch sothane und
mehr andere / dieses Orts nicht exprimirte Mißbräuche / Unord¬
nungen / und Muhtwillen / in dem gemeinen Wesen verursachetwerden / so sollen auch selbige / und alle andere vorkommendealler Orten abgestellet / wider die Ubertretter aber nach Anlei¬
tung dieser neuen Verordnung mit allem Ernst würklich verfah¬ren werden / auch zu solchem Ende die Obrigkeiten willigstund schleunigst einander die Hand bieten / und die Widersetzliche
indergleichen Falle keines - wegs hegen/ viel weniger beförderen/wolaber nach Beschaffenheit des Muht - willens / und der Uber-
trcttung dieselbe .ernstlich abstraffen / und beynebens insonderheit
dahin sehen ; damit die gute Künstler und Hand - werk« / wie
auch die jüngere Meister ins .gemein nicht dergestalt / wie an vie-len Orten , der Brauch ist / mit denen Zunft - und Aufnahms - kö-
ften / Hand - werks - geldern und dergleichen übernommen und be-
schwarct / folglich an ihrer Wolfahrt und guten Vorhaben sich« n - und anderen Orts niederzulassen / auch dardurch die Orte selb-
sten mit kunstreichen und geschikten Leuten sich zu versehen / de¬
nen Lommsreien zum merklichen Schaden und Abbruch gehinde-ret werden.

, , Daher » verordnen und befehlen Wir auch hiemit gnädigst;
daß hinfüro von denen jenigen / so die Meisterschaft ansuchen /
vurchgehends eine leidentliche i ->x genommen/ und im Fall es ei-

- . nen



nen WitteUosen / ansonst aber tauglichen Arbeiter betreffete / von
der höheren inksnr , oder Obrigkeit / was und wie viel solcher zur
Bruderschaft> zech / oder Lad zu erlegen habe / der Ausspruch des¬
sen abhangen solle.

Ferners wird einer Zunft auf keine Weise eine Anzahl de. Nermekw - oder
ren Meistern von selbsten einzusühren zustehen ; mithin solches an . « >^ n,ind -viina
derst nicht / als mit Unserem Lands - Fürstlichen eonlens (. wann Verminderung
aber auch Wir dergestalt eine gewisse Zahl gnädigst spprolürct derMelster -zahl.
hätten / oder noch künftig zugeben wurden ) solle es jederzeit den
Verstand dahin haben ; daß Uns bevor bleibe / sothane Zahl de.
ren Meisteren zu verminderen / oder zu vermehren / oder auch
nach Gestalt deren Sachen mit ein - oder anderen darum anlan¬
genden über die Zahl zu äilpsnLren.

Gleicher - gestalten solle auch keiner Zunft auf einige Weise Item / deren Ger
die Anzahl deren Gesellen / wieviel jeder Meister haften könne/
selbst einzuführen gestattet / sondern solches anderst nicht / als mit '

Unserer gnädigsten Lpprobsrion gültig seyn ; jedoch / wann eine
rechtmäßig« und erhebliche Ursach vorhanden / warumen einem oder
anderem Meister auch bey jothaner von Uns bereits coriürmirten/
oder künftig noch bewilligenden Anzahl deren Gesellen mehrere zu
halten gestattet werden könte ; so solle jeder Orts Obrigkeit solches
auch wider der Zunft willen zu thun unbenommen seyn : Da aber v ^ urs « wegen
entweder ein Meister wider die Zunft und Orts Obrigkeit / da sie . iR- ft. sl-n . ftal«
ihme / ohnerachtet seiner vorgebrachten erheblichen Ursachen mehrere v"
Gesellen nicht zulassen wollen / oder die Zunft gegen die Orts . Ob . tUNA.
rigkeit / daß sie mehrere Gesellen aus nicht erheblichen Ursachen
einem oder anderem Meister zulassen / sich zu beschweren vermeine,
te / wird in beeden Fällen frey stehen dicsfahls den Recurs zu hö¬
heren Lands -Fürstlichen inttsntzjen zu nehmen / und von daraus
der Ausschlag lummscillimö zu geben seyn.

Jngleichen die Aufnahm deren Lehr.jungen belangend ; da
wird vorderist das Verbürgungs - oder L -weions - () usncum leident.
iich : auch nicht prsecis« in barem Geld zu erlegen / sonderen ge.
nug seyn / solches durch ehrliche Bürgen sicher zustellen ; Wann
aber ein tauglicher Lehr-jung mit der Bürgschaft nicht auskommen
könte / auf diesem Fall der Orts Obrigkeit hiemiteingeraumet seyn/
solches (Quantum zu moäeriren / oder gar nachzusehen : Dahinge,
gen und damit gleichwohl Niemands ohntüchtiger zu dem Meister.
Recht gelange ; so sollen zu denen Lehr- und Wander - fahren/wie
auch zu Verfertigung der ordentlichen obgedachten Meister - stucken/
die Meister - Söhne / und diejenige / so eines Meisters Wittib oder
Tochter heiraten / eben so / wie alle andere gehalten seyn / und
darinnen fürohin nichts zum voraus haben / es seye dann / daß
wegen deren armen Wittwen ein anders von Obrigkeits wegen /
erkennet/und dem jenigen Gesellen/ welcher eine arme Wittib/
oder Meisters . Tochter heiraten / die Machung der Meister - stuck/
wann er sonsten genugsam tüchtig ist / nachgesehen wurde.

Vierzehendens : und ob man zwar aus diesen/ wie auch
was oben gegen die muhtwillig .austrettende Handwerks - Bursche/
und derselben ohnvernünftiges Austreiben / Schanden und Schmä¬
hen / als die wahre Quelle alles bey denen Hand - werteren einge-

riffenen

Deren Jungen
Lehr -geld / oder
dessen Verbür¬
gung.

Jtem/derenLehr-
undWander -zeit/
dann daß ein je¬
der Einwerber
ohne Unterschied
die Stuck zu ma¬
chen habe»

Sittsamkeit/Rm
he und Gehorsam
unter Meistern
undGescllen wird
ernstlich einge¬
bunden.



3 « Entstehung
dessen aber die
LMrung aller
Zünften angedro-
het.

Wo und wie die¬
se Ordnung auf¬
zubehalten und
abzulesen.

Zn wie weit ehe
dessen schoncon-
LrmirteZnuNgs-
^ .rticulen an-
noch gültig.

Obsicht auf die
Ubertrettung.

offenen Grund - verderblichen Unwesens wol - bedächtlich verordnet
worden / sich Mich Versehrte : es wurden Meister und Gesellen
sich zu ihren eigenen Besten fürohin eines mehr sittsam - und ru¬
higen Wandels befleisscn / und ihrer Vorgesetzten Obrigkeit de » ge¬
ziemenden Gehorsam erweisen ; so will doch gleichwolen ohnum-
gänzlich nöhtig seyn ; mit Hindannsetzung des bisherigen Lang-
muhts/und Geduld Meister und Gesellen den rechten Ernst zu zei¬
gen ; also und dergestalt / daß / wo sie diesen allen ohnangesehm
nichts destoweniger in ihren bisherigen Muhtwillen / Bosheit und
Hartnäckigkeit verharren / und sich also Zügel - los aufzuführen'
fortfahren selten / Wir leicht Gelegenheit nehmen börsten / nach
dem Beyspiel anderer Reiche / und Länder / und damit das
publicum durch dergleichen freventliche pri var - Händel in das künf¬
tige nicht ferner gehemmet/ und belästiget werde/alle Zünften ins-
gesammt und überhaupt völlig auszuheben und abzuschaffen:

Damit auch denen vorigen so wohl / als dieser erneuerten
Ordnung in all - und jeden darinnen begriffenen Satzungen und
ärticulen laut ihres klaren Inhalts gehorfamlich nachgelebet/und
auf keinerley Weis / und Wege einige Entschuldigungen der Un¬
wissenheit / und Unverstand vorgcschutzet werden möchte; So sol¬
len diese erneuerte und verbesserte Ordnungen nicht allein benöhtig-
ter Orten ; damit sie jedermann lesen könne / öffentlich sKZiret/
und pudliciret / sonderen auch in jede Zunfts - Lade ein Lxemplae
geleget / und für jetzo so wohl / also auch künftighin / alle Jahr
einmal / bey der Bruderschaft / oder Zunft - Zusammenkunft / in
Gegenwart des äcpurirten LommillLrii abgelesen / wie nicht
minder denen Lehr - jungen bey ihrer Lossprechung deutlich vorge-
halten / und sie darüber zu deren künftigen Festhaltung ins Ge¬
lübde genommen werden.

Fünfzehendens : Und zumalen Wir den Inhalt dieser
Unserer gnädigsten Qeneral -ordnung genau befolget wissen wollen;
als solle jenes / was in denen bereits conllrmirten Jnnungs -oder
Hand - werks - /trciculen etwann Widriges enthalten / durch diese
publication ausgehoben und csKret seyn ; was aber in solchen
Lrticuien dieser neuen Ordnung nicht zuwider lauffet / dabey es
auch ferners sein Verbleiben haben ; und wird diesemnach/ wann
jemand dargegen freventlich zu handeln sich unterstunde / ein sol¬
ches Unserer Landes - Fürstlichen Regierung oder Landes . Haupt¬
mannschaft ob der Enns zu Vorkehrung des Behörigen anzuzei¬
gen / von erst - besagter Unserer Regierung oder Landes - Haupt¬
mannschaft aber / wie auch aufgestellten commercim - commiL
llon , aus deren ohnfehlbare Beobachtung fleißige Obsicht zu
tragen seyn . Hierauf

Befehlen Wir schließlichen allen und jeden Unseren
nachgesetzten Geist - und Weltlichen Obrigkeiten / Prcelaten / Gra¬
fen / Freyen / Herren / Ritteren / Knechten / Statthaltern/Land-
Marschallen / Lands - Haubt - leuten / Landes - verweseren/Landes-
anwalden / Vitzdomen/Land - lichteren / Haubt - lcuten / Hof
richteren / Regenten / inlpeÄoreu / Verwaltern / Pflegeren / Bür¬
germeisterin / Richteren / Nähten / Bürgeren/und Gemeinden / auch
sonst all - und jeden in diesem Unseren Ertz - Hertzogtum Oesterreich
unter - und ob - der Enns befindlichen Insassen und Unterthanen;

inssn-



insonderheit aber allen Künstlerin/kroLDomsten / Md Hand.
^ werteren/daß sie oben angeführter Unserer Oenerai- Hand -werks,

Gay - und Ordnung allerdings gehorsamst nach-leben sollen ; wor.
nach sich alsojedermanniglich zu richten/und vor Schaden zu hüten
wissen wird ; Dann dieses ist Unser gnädigster auch ernstlicher Will/
und Meinung . Geben in Unserer Kaiserlichen yaupt - und Residentz,
Stadt Wien / den neun - zehenden Monats . Lag April / im Sie«

> benzehen -hundcrt Zivey - und Dreysiigsten : Unserer Reiche/ des Römi¬
schen im Ein -undZwantzigsten : deren Hispanischen im Neun - und
Zwantzigsten : deren Hungarisch - und Böheimischen auch im Ein,
und Zwantzigsten Jahre.

^ 6 8ac .^ (Ürek?
A Latko !.* ^ 3jeliaci8 proprium.

MathiasBenedict Finsterwalder.
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